
 
D i e  B ü r g e r m e i s t e r i n  
Fachbereich 4 - Finanzen, Wohn- und Grundstückmangement 
 

Vorlage Nr. 446/09 
 
 

Betreff: 
 

Stadtsparkasse Rheine - Besetzung des Verwaltungsrates 

  
Status: öffentlich 

 

Beratungsfolge 
Rat der Stadt Rheine 27.10.2009 Berichterstattung

durch: 
Dr. Angelika Kordfelder 

 Abstimmungsergebnis    

TOP einst. mehrh. ja nein Enth. z. K. vertagt verwiesen an: 

         

Betroffene Produkte 
4 Finanzen 
 
Betroffenes Leitbildprojekt/Betroffene Maßnahme des Integrierten Entwicklungs- 
und Handlungskonzeptes 
 

Kein Projekt des IEHK betroffen 
 
Finanzielle Auswirkungen 
 

 Ja  Nein 

 Finanzierung  Ergänzende Darstellung 
Gesamtkosten 
der Maßnahme 

 
 

      € 

Objektbezogene 
Einnahmen 

(Zuschüsse/Beiträge) 

 

      € 

Eigenanteil 
 
 
 

      € 

Jährliche Folgekosten
 

 keine 
 

      € 

(Kosten, Folgekosten, Finanzierung, 
haushaltsmäßige Abwicklung, Risiken, 
über- und außerplanmäßige Mittelbereit- 
stellung sowie Deckungsvorschläge) 

siehe Ziffer       der 
Begründung 

Die für die o. g. Maßnahme erforderlichen Haushaltsmittel stehen 

 beim Produkt/Projekt       in Höhe von       € zur Verfügung. 

 in Höhe von       nicht zur Verfügung. 
 

mittelstandsrelevante Vorschrift 

 Ja  Nein 
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Vorlage Nr. 446/09 
 
Beschlussvorschlag/Empfehlung: 
  
1. Die Ratsmitglieder wählen gemäß § 12 des Sparkassengesetzes (SpkG) nach-

folgend aufgeführte Personen zu Verwaltungsratsmitgliedern bzw. zu deren 
persönliche Vertreter(innen): 

 
Verwaltungsratsmitglied persönliche/r Stellvertreter/in 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

 
2. Der Rat der Stadt wählt für den Verwaltungsrat gemäß § 11 SpkG zur/zum 

 
Vorsitzende/n  ______________________________________ 
 
1. Stellvertreter/in ______________________________________ 
 
2. Stellvertreter/in ______________________________________ 

 
 
 
 
 
Begründung: 
  
zu 1. 
 
Gem. § 10 Abs. 1 Sparkassengesetz (SpkG) in Verbindung mit § 4 der Satzung 
für die Stadtsparkasse Rheine besteht der Verwaltungsrat bei 250 und mehr 
ständig Beschäftigten aus dem vorsitzenden Mitglied (Buchstabe a), neun weite-
ren sachkundigen Mitgliedern (Buchstabe b) und zwei Dienstkräften der Stadt-
sparkasse (Buchstabe c). 
 
Gemäß § 12 Abs. 1 SpkG werden die Mitglieder des Verwaltungsrates nach § 10 
Abs. 1 Buchstabe b) SpkG (sachkundige Mitglieder) von der Vertretung des Trä-
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gers (Rat) für die Dauer der Wahlzeit der Vertretung des Trägers nach den 
Grundsätzen der Verhältniswahl gemäß § 50 Abs. 3 Satz 1 bis 4 der Gemeinde-
ordnung gewählt; wählbar sind sachkundige Bürgerinnen und Bürger, die der 
Vertretung des Trägers angehören können. Sachkundig bedeutet in diesem Zu-
sammenhang, dass die Mitglieder des Verwaltungsrates über ein gewisses Maß 
an Kenntnissen und Erfahrungen in wirtschaftlichen Fragen verfügen. 
 
Die Mitglieder des Verwaltungsrates nach § 10 Abs. 1 Buchstabe c) SpkG 
(Dienstkräfte der Sparkasse) werden nach Maßgabe des § 12 Abs. 1 SpkG aus 
dem Vorschlag der Personalversammlung der Sparkasse gewählt (§ 12 Abs. 2 
SpkG). Das Ergebnis der Wahl wurde vom Wahlvorstand mit Schreiben vom 30. 
September 2009 mitgeteilt; das Schreiben ist als Anlage 1 beigefügt. 
 
Über die Wahl aller Mitglieder des Verwaltungsrates wird in einem Wahlgang ab-
gestimmt. Nach demselben Verfahren ist für jedes Mitglied eine Person als Stell-
vertreter/in zu wählen, die bei Verhinderung des Mitgliedes dessen Aufgaben 
wahrnimmt (§ 12 Abs. 3 SpkG). 
 
 
zu 2. 
 
Gemäß § 11 Abs. 1 SpkG wählt die Vertretung des Trägers eines ihrer Mitglieder, 
die Hauptverwaltungsbeamtin (Bürgermeisterin) oder den Hauptverwaltungsbe-
amten (Bürgermeister) zum vorsitzenden Mitglied des Verwaltungsrates.  
 
Ferner wählt die Vertretung des Trägers gemäß § 11 Abs. 2 SpkG aus den Mit-
gliedern des Verwaltungsrates eine erste Stellvertreterin oder einen ersten Stell-
vertreter und eine zweite Stellvertreterin oder einen ersten Stellvertreter des 
vorsitzenden Mitglieds. 
 
Als Stellvertreter/innen kommen nur sachkundige Mitglieder des Verwaltungsra-
tes in Betracht, weil sich im Falle der Wahl eines Personalvertreters zur stellver-
tretenden Verwaltungsratsvorsitzenden oder zum stellvertretenden Verwaltungs-
ratsvorsitzenden wechselseitige Dienstvorgesetztenfunktionen ergeben könnten. 
Im Übrigen gelten bei der Wahl der Stellvertreter/innen die Grundsätze der 
Mehrheitswahl, so dass es möglich ist, dass die Stellvertreter/innen der gleichen 
Fraktion wie das vorsitzende Mitglied angehören. 
 
Wird die Sitzung nicht von einer Hauptverwaltungsbeamtin oder einem Haupt-
verwaltungsbeamten geleitet, so nimmt die Hauptverwaltungsbeamtin oder der 
Hauptverwaltungsbeamte an der Sitzung teil. Steht keine Hauptverwaltungsbe-
amtin oder kein Hauptverwaltungsbeamter zur Verfügung, so nimmt die Vertre-
terin oder der Vertreter im Amt an der Sitzung teil. (§ 11 Abs. 3 SpkG) 
 
 
 
 
Anlagen: 
 
Ergebnis der Wahl der vorzuschlagenden Dienstkräfte zur Wahl in den Verwal-
tungsrat gem. § 12 Abs. 2 SpkG 
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